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BLACKBERRY SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG 
 


BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN ODER BENUTZEN. 
 
Diese Vereinbarung lizenziert die Nutzung der Software durch Sie, den Kunden, und enthält Gewährleistungs-  und 
Haftungsausschlüsse. 
 
Diese BlackBerry Software-Lizenzvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen als 
Privatperson, wenn Sie diese Vereinbarung für sich persönlich abschließen, oder, wenn Sie mit dem Kauf dieser Software durch 
Ihr Unternehmen oder eine andere Organisation beauftragt wurden, zwischen dieser juristischen Person, in dessen Auftrag Sie 
handeln (nachfolgend „Sie“), und der Research In Motion UK Limited Company Nr. 4022422 (nachfolgend “RIM“), mit 
eingetragenem Hauptsitz in Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Großbritannien (nachfolgend 
zusammen genommen die „Parteien“ und einzeln die „Partei“). Im Hinblick auf die Lizenz für und den Vertrieb der Software (wie 
unten definiert) ist RIM entweder direkt oder indirekt Lizenznehmer bei: (a) Research In Motion Limited (nachfolgend „RIM 
Canada“) oder einer oder mehrerer seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (wobei in diesem Vertrag 
diese Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen zusammen mit RIM Canada als „RIM-Unternehmensgruppe“ 
bezeichnet werden); oder (b) einer dritten Partei, die Lizenzgeber der RIM-Unternehemsgruppe, einschließlich RIM, ist. 
 
VERTRAGSANNAHME 
 
DURCH BESTÄTIGUNG DER ANNAHME DURCH ANKLICKEN DES ENTSPRECHENDEN BUTTONS UNTEN ODER DURCH 
HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN, AKTIVIEREN ODER BENUTZEN DER SOFTWARE, STIMMEN SIE DEN 
RECHTSVERBINDLICHEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZU. SOLLTEN SIE IM HINBLICK AUF DIE 
BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG FRAGEN ODER BEDENKEN HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE RMAT: 
LEGALINFO@RIM.COM. 
 
ABLEHNUNG 
 
FALLS SIE VOR DEM HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN, AKTIVIEREN ODER BENUTZEN DER SOFTWARE 
BESCHLIESSEN, DASS SIE NICHT BEREIT SIND, DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUZUSTIMMEN, HABEN 
SIE NICHT DAS RECHT, DIESE SOFTWARE ZU NUTZEN UND SIE MÜSSEN: (A) UMGEHEND DIE SOFTWARE AN RIM 
ZURÜCKSCHICKEN, LÖSCHEN ODER DEAKTIVIEREN; (B) FALLS SIE EIN RIM-PRODUKT ERWORBEN HABEN, AUF DEM 
DIESE SOFTWARE BEREITS DURCH ODER IM AUFTRAG VON RIM INSTALLIERT WURDE, UMGEHEND DAS RIM-
PRODUKT UND DIE ENTSPRECHENDE SOFTWARE UND DAS ZUBEHÖR (EINSCHLIESSLICH UNTERLAGEN UND 
VERPACKUNG) AN RIM ODER AN DEN RIM-VERTRAGSHÄNDLER, BEI DEM SIE DAS RIM-PRODUKT ERWORBEN 
HABEN, ZURÜCKSCHICKEN; ODER (C) FALLS SIE EIN DRITTANBIETER HANDHELD-PRODUKT ERWORBEN HABEN, 
AUF DEM DIE SOFTWARE BEREITS INSTALLIERT IST ODER IM NAMEN VON RIM INSTALLIERT WURDE, DIESE 
UMGEHEND DURCH RIM ODER DURCH DEN RIM-VERTRAGSHÄNDLER , BEI DEM SIE DAS DRITTANBIETER 
HANDHELD-PRODUKT UND DIE BEGLEITENDE SOFTWARE UND DAS ZUBEHÖR ERWORBEN HABEN, DEAKTIVIEREN 
LASSEN. Falls Sie die Software und/oder das RIM-Produkt, das Sie zusammen mit dieser Software erworben haben, bezahlt 
haben und nicht in der Lage sind, dieses Produkt ohne die Software sinnvoll zu nutzen (wie anwendbar), und Sie RIM oder dem 
Vertragshändler, bei dem Sie die Software für die RIM-Produkte erworben haben, die Einkaufsbelege innerhalb von neunzig (90) 
Tagen nach dem Kauf der Software vorlegen, werden Ihnen RIM oder der Vertragshändler den Betrag (soweit gezahlt) erstatten, 
den Sie für diese Waren bezahlt haben. Um eine Erstattung für die Software auf Drittanbieter-Handheld-Produkten zu erhalten 
(Beachten Sie bitte, dass die Software bei manchen Drittanbieter-Handheld-Produkten ohne Gebühr installiert wurde und es 
daher nichts zu erstatten gibt.), kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertragshändler der Software in bezug auf dieses 
Drittanbieter-Handheld-Produkt. Falls Sie von Ihrem Vertragshändler keine Erstattung für die Software erhalten, kontaktieren Sie 
bitte RIM unter legalinfo@rim.com. 
 
DAS RECHT MANCHER LÄNDER LÄSST DEN AUSSCHLUSS VON GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN, 
BESTÄTIGUNGEN, GARANTIEN ODER DARSTELLUNGEN IN VERTRÄGEN MIT VERBRAUCHERN NICHT ZU. DAHER 
KANN ES SEIN, DASS DIESE AUSSCHLÜSSE SIE NICHT BERÜHREN. 
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DIESE VEREINBARUNG WIRKT SICH NICHT AUF DIE IHNEN ZUSTEHENDEN ZWINGENDEN GESETZLICHEN RECHTE AUS, 
SOFERN IHNEN SOLCHE ZWINGENDEN GESETZLICHEN RECHTE ZUSTEHEN. 
 
Definitionen: In dieser Vereinbarung haben die definierten Ausdrücke die im Folgenden aufgeführten Bedeutungen (wobei, soweit der 
Zusammenhang dies zulässt, der Singular den Plural einschließt und umgekehrt). 


 
„Airtime Service Provider“ bedeutet den Serviceprovider der Airtime Services, der Ihre BlackBerry-Lösung unterstützt. 


„Airtime Service“ bedeutet die Wide-Area Mobilfunk Netzwerk-Dienste und alle anderen Netzwerkdienste (einschließlich 
Wireless-LAN, Satellit und Internetdienste), die für Ihre BlackBerry-Lösung erforderlich sind. 


„Autorisierte Nutzer“ bedeutet alle im Folgenden aufgeführten Personen, denen Sie die Nutzung der Software als Teil Ihrer 
BlackBerry-Lösung gestatten: (a) vorbehaltlich Unterparagraph (d) unten alle Ihre Mitarbeiter, Berater oder unabhängigen 
Auftragnehmer; (b) Freunde oder Familienmitglieder oder Personen, die in Ihrem Haushalt leben; (c) jegliche Dritte, die die 
Software für Sie laut einem Vertrag über solche s Hosting auf einem Server aufspielt (z. B. ausgelagerte IT) und die die 
Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und diesen zugestimmt haben, und (d) alle anderen Personen, die RIM schriftlich 
dazu ermächtigt hat. 


„BlackBerry Handheld-Produkt “ bedeutet ein Mobilfunk gerät, das von oder für RIM hergestellt wurde. 


„BlackBerry Handheld-Software“ bedeutet die proprietäre Software von RIM (bestehend aus RIM-eigener: Software, Firmware, 
Schnittstellen, Dateninhalte und andere Daten sowie Drittelemente), die für die Nutzung in Handheld-Produkten entwickelt 
wurde, dass heißt: (a) auf dem von RIM gelieferten original Handheld-Produkt geladen ist; oder (b) von Zeit zu Zeit von RIM für 
die Nutzung auf einem solchen Handheld-Produkt übermittelt, vertrieben oder anderweitig verfügbar gemacht wird. Beispiele 
für die BlackBerry Handheld-Software sind u.a. die vorinstallierte Handheld-Software auf einem BlackBerry Handheld-Produkt 
und die „BlackBerry Application Suite“, die von Zeit zu Zeit von RIM für die Benutzung auf Drittanbieter-Handheld-
Produktenübermittelt, vertrieben oder anderweitig verfügbar gemacht wird. 


„BlackBerry PC-Software“ bedeutet die proprietäre PC-Software von RIM (bestehend aus RIM-eigener: Software, 
Schnittstellen, Dateninhalte und anderen Daten; und Drittelemente), die für die Benutzung durch und den Zugang nur eines 
einzelnen Nutzers bestimmt ist. Ein Beispiel für die BlackBerry PC-Software ist die „BlackBerry Desktop Software“, die dazu 
verwendet werden kann, eine Synchronisation zwischen Ihrem Handheld-Gerät und Ihrem PC herzustellen und 
aufrechtzuerhalten und weitere Desktop-Managementfunktionen bietet. 


„BlackBerry Prosumer Services“ bedeutet den Service, der entwickelt wurde, um zumindest einen Teil der Funktionalität der 
BlackBerry Server-Software zu bieten, ohne dass der RIM-Kunde die BlackBerry Server-Software erwerben muss. Es 
beinhaltet RIM-Angebote, wie z. B. den „BlackBerry Internet Service“ und „BlackBerry Mail“.  Bestimme BlackBerry Prosumer 
Services oder Teile davon werden ggf. von Ihrem Airtime Service Provider nicht unterstützt. 


„BlackBerry Server-Software“ bedeutet die proprietäre Server-Software von RIM (bestehend aus RIM-eigener: Software, 
Schnittstellen, Dateninhalte und Daten, und Drittelemente), die dafür bestimmt ist, dass auf eine einzelne Kopie von mehreren 
Handheld-Produkten aus gleichzeitig zugegriffen werden kann. Beispiele für BlackBerry Server-Software sind u.a. der 
„BlackBerry Enterprise Server“, der dazu bestimmt ist, mit Anwendungsservern von Unternehmen genutzt zu werden oder eine 
Verbindung zwischen Unternehmensservern (z. B. E-Mail-Servern) und den Handheld-Produkten herzustellen, die mit der 
„BlackBerry Enterprise Server“-Software betrieben werden, und das Produkt „BlackBerry Unite!“, das dazu bestimmt ist, eine 
Verbindung zwischen Ihrem PC, auf dem das „BlackBerry Unite!“ betrieben wird, und den Handheld-Produkten herzustellen, 
die mit der „BlackBerry Unite!“ betrieben werden. 


„Dokumentation“ bedeutet die anwendbare Installationsanleitung oder die Standard-Benutzerunterlagen, die von RIM für den 
speziellen Typ und die Version der Software, des RIM-Produktes oder des Service vorbereitet und geliefert wurden, 
einschließlich der Sicherheitshinweise. Die Dokumentation kann auch unter 
http://www.blackberry.com/knowledgecenterpublic/livelink.exe?func=ll&objId=8067 aufgerufen werden, oder kontaktieren Sie 
RIM unter legalinfo@rim.com. Zur Verdeutlichung sei nochmals darauf hingewiesen, dass zur Dokumentation im Sinne dieser 
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Vereinbarung nicht solche Installationsanleitungen oder Benutzerdokumentationen zählen, die nicht von RIM stammen oder 
von oder im Auftrag eines Airtime Service Providers oder eines Dritten erstellt wurden. 


„Drittanbieter-Dateninhalte“ bedeutet die Dateninhalte, die Eigentum einer dritten Partei sind, einschließlich, ohne 
Einschränkung, Dateien, Datenbanken und Internetseiten Dritter. 


„Drittanbieter-Handheld-Produkt“ bedeutet Mobilfunkgeräte, die nicht BlackBerry Handheld-Produkte sind, auf denen die 
BlackBerry Handheld-Software oder ein Teil derselben durch RIM zur Nutzung bestimmt wurde, und für die von RIM ein 
Vertrag mit Ihrem Airtime Service Provider abgeschlossen wurde, der den Zugriff solcher Drittanbieter Mobilfunkgeräte auf die 
RIM-Infrastruktur autorisiert.  


„Drittanbieter-Service“ bedeutet von einer dritten Partei angebotene Services, die nicht Airtime Services sind. 


„Drittanbieter-Software“ bedeutet die Softwareanwendungen, die Eigentum Dritter sind; dies schließt aber nicht die 
Drittelemente ein. 


„Drittelemente“ bedeutet Software (nicht unter die Definition von „Software“ oben fallend), Schnittstellen und Firmware, die RIM 
im Lizenzverfahren von Dritten zum Einbau in ein RIM-Produkt und als Bestandteil des RIM-Produkts unter der Marke RIM 
vertreibt. 


„Handheld-Produkt“ bedeutet: (a) ein BlackBerry Handheld-Produkt oder (b) ein Drittanbieter-Handheld-Produkt. 


„Ihre BlackBerry-Lösung“ bedeutet die Software und mindestens eine der folgenden zusätzlichen Produkte, die Sie erwerben, 
installieren, aktivieren oder deren Nutzung Sie in Verbindung mit der Software anderweitig autorisieren und verantworten, wie 
bei Ihnen zutreffend: RIM-Produkt, BlackBerry Server-Software, BlackBerry Handheld-Software, BlackBerry PC-Software und 
Services; zusammen mit der anwendbaren Dokumentation. 


„RIM-Produkt“ bedeutet jedes der BlackBerry Handheld-Produkte und das gesamte von RIM gelieferte Zubehör für solch ein 
BlackBerry Handheld-Produkt, außer Software, und schließt ohne Einschränkung alle Smart Card Reader ein. 


„Service“ bedeutet jeden RIM-Service, der Ihnen in Verbindung mit Ihrem BlackBerry erbracht wird (einschließlich, ohne 
Einschränkung, jeden RIM-Service, wie z. B. BlackBerry Prosumer Service, den Sie abonnieren, und alle neuen RIM-
Serviceangebote oder Modifikationen eines bestehenden RIM-Service, den RIM anbietet, oder Ihnen auf andere Weise von 
Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt). 


„Software“ bedeutet jegliche Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung gelieferte oder später installierte oder benutzte BlackBerry 
Handheld-Software, BlackBerry PC-Software oder BlackBerry Server-Software, ungeachtet der Form, des Mediums oder der 
Lieferart. Falls die Software in der Lage ist, BlackBerry Handheld-Software zu laden (i.e. zu aktivieren), dann schließt der Begriff 
„Software“ alle und jede BlackBerry Handheld-Software ein (einschließlich aller Updates oder Upgrades derselben), die mittels 
der Software geladen wird. Der Begriff „Software“ schließt keine Drittanbieter-Software ein, ungeachtet der Tatsache, ob diese 
Drittanbieter-Software die Software und/oder einen anderen Teil Ihrer BlackBerry-Lösung oder Ihres Handheld-Produktes eines 
Drittanbieters begleitet, mit dieser geliefert wird oder mit dieser zusammen betrieben wird. 


 
Software- und Dokumentationslizenz Hauptgegenstand dieser Vereinbarung ist, Ihnen die Nutzung der Software zu gestatten. Die 
Software wird laut dieser Vereinbarung nicht verkauft, sondern nur als Lizenz vergeben. Ihre Lizenz zur Nutzung der Software ist 
vorbehaltlich der Zahlung aller im Rahmen dieser Vereinbarung an RIM fälligen Lizenzgebühren. Vorbehaltlich der Bedingungen dieser 
Vereinbarung gewährt RIM Ihnen eine persönliche, widerrufbare, nichtexklusive, nicht übertragbare Lizenz, die Ihnen und den von Ihnen 
ermächtigten Nutzern erlaubt: 


(a) falls es sich bei der Software um die BlackBerry Server-Software handelt: 
• die Anzahl der Kopien (einschließlich virtuelle Kopien) der Software zu installieren und zu nutzen, 


die den für die Software an RIM oder die RIM-Vertragshändler gezahlten Gebühren entsprechen 
(und, wenn keine Gebühren für die Software an RIM oder die RIM-Vertragshändler zu zahlen 
sind, die von RIM anderweitig gewährte Anzahl an Kopien zu installieren oder zu nutzen), und 
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• die Anzahl an Handheld-Produkten zu aktivieren, die den an RIM oder die RIM-Vertragshändler 
gezahlten Gebühren für den Zugang zur Software entsprechen (und, wenn keine Gebühren an 
RIM oder die RIM-Vertragshändler zu entrichten sind, um die Handheld-Produkte für die Nutzung 
der Software zu aktivieren, die Anzahl an Handheld-Geräten zu aktivieren, die anderweitig von 
RIM gewährt wurde) (z. B. müssen Sie, wenn Sie die „BlackBerry Enterprise Server“-Software 
laufen lassen, „Client Access Licenses“ für die Zahl der Handheld-Produkte erwerben, die mit der 
BlackBerry Server-Software benutzt werden); und 


(b) wenn es sich bei der Software um BlackBerry Handheld-Software oder BlackBerry PC-Software handelt: 
• wenn die Software bereits auf der Hardware installiert ist, eine einzelne Kopie dieser installierten 


Software zu benutzen; oder 
• wenn die Software nicht bereits auf der Hardware installiert ist, dann die Software auf der 


anwendbaren Hardware in Übereinstimmung mit den an RIM oder die RIM-Vertragshändler 
gezahlten Gebühren für die Anzahl der Kopien der Software zu installieren und zu benutzen bzw. 
den autorisierten Nutzern eine diesbezügliche Installation und Benutzung zu erlauben (und, wenn 
keine Gebühren an RIM oder RIM-Vertragshändler für die Software zu entrichten sind, die Anzahl 
an Kopien zu installieren oder zu benutzen, die RIM anderweitig gewährt hat). 


 
In allen Fällen ist Ihnen und Ihren Autorisierten Nutzern nur erlaubt, die Software oder den Zugang zum Service für Ihre eigenen internen 
oder persönlichen Zwecke und nur als Teil Ihres BlackBerry-Vertrags  zu nutzen oder deren Benutzung zu erlauben; eine anderweitige 
Nutzung ist untersagt.   Wenn ein autorisierter Nutzer die Software mit einer anderen BlackBerry-Lösung verwenden will (z.B. BlackBerry-
Lösungen, die aus Produkten, Software oder einem Service von RIM bestehen, die/den Sie nicht erworben, installiert oder aktiviert 
haben, und deren Nutzung Sie zwar gestatten, aber keine Verantwortung dafür übernehmen („Andere BlackBerry-Lösung“)), dann ist 
eine solche Nutzung nicht durch diese Lizenzvereinbarung gedeckt und der Autorisierte Nutzer muss eine separate Lizenzvereinbarung 
mit RIM abschließen, die ihm oder ihr die Benutzung der BlackBerry Handheld-Software als Teil einer Anderen BlackBerry-Lösung 
gestattet (z. B. wenn es sich bei Ihnen um ein Unternehmen handelt und Ihre Mitarbeiter die BlackBerry Handheld-Software zusammen 
mit ihrer zu Hause installierten Version von „BlackBerry Unite!“ oder privaten BlackBerry Prosumer Services benutzen möchten, und Sie 
eine solche Nutzung zwar gestatten, aber keine Verantwortung dafür übernehmen, dann muss Ihr Mitarbeiter in eigener Person, 
zusätzlich zu seiner/ihrer Eigenschaft als Autorisierter Nutzer gemäß diesen Vertrags, eine BlackBerry Softwarelizenzvereinbarung mit 
RIM abschließen, die ihm/ihr die Nutzung der Software mit der Anderen BlackBerry-Lösung gestattet. In den meisten Fällen wird diese 
BlackBerry Softwarelizenzvereinbarung den Einzelpersonen vorgelegt, wenn er oder sie das Produkt „BlackBerry Unite!“ installiert oder 
die BlackBerry Handheld-Software für die Benutzung mit BlackBerry Prosumer Services aktiviert, ansonsten ist sie bei RIM unter 
www.blackberry.com/legal erhältlich. Diese Lizenz beinhaltet keine Rechte auf: (i) zukünftige Upgrades oder Updates der Software oder 
der Drittanbieter-Software, (ii) im Falle der BlackBerry Handheld-Software auf einem Handheld-Produkt, die Möglichkeit, auf andere 
Anwendungen zuzugreifen als diejenigen, die in der Software enthalten sind, oder (iii) neue oder modifizierte Services zuzugreifen. 
 
Die Software kann die Funktion beinhalten, automatisch nach Updates oder Upgrades der Software zu suchen. Sie stimmen hiermit zu, 
dass RIM von Zeit zu Zeit für Sie verfügbare Updates oder Upgrades durchführt, es sei denn, Sie oder eine dritte Partei, mit der Sie einen 
Vertrag über die Bereitstellung Ihrer BlackBerry-Lösung oder Teile derselben haben, konfiguriert Ihre BlackBerry-Lösung so, dass die 
Übertragung oder die Benutzung von Upgrades oder Updates der Software, der Drittanbieter-Software oder von Services 
ausgeschlossen ist. Falls RIM direkt oder über einen Vertriebshändler (einschließlich Ihren Airtime Service Provider) ein Update oder ein 
Upgrade Ihrer Software oder Ihrer Services durchführt, unterliegen diese Updates und Upgrades den Bedingungen dieser Vereinbarung, 
es sei denn, die Software oder der Service wird Ihnen ausdrücklich zu anderen oder zusätzlichen Bedingungen erbracht, wobei in einem 
solchen Fall diese anderen oder zusätzlichen Bedingungen (die eine Zahlung zusätzlicher Gebühren beinhalten können) Anwendung 
finden. 
 
Außer wenn RIM es gesetzlich ausdrücklich untersagt ist, diese Aktivitäten zu verbieten: (1) ist es Ihnen untersagt, die Software als 
Ganzes oder in Teilen zu drucken, zu vertreiben oder abzuändern, und (2) die Software in irgendeiner Weise zu kopieren, zu 
vervielfältigen oder zu duplizieren, außer wie in dieser Vereinbarung autorisiert oder in einem separaten schriftlichen Vertrag zwischen 
Ihnen und RIM vereinbart. Für die Zwecke dieser Bedingung schließt „kopieren“ oder „vervielfältigen“ weder das Kopieren von  Angaben 
oder Anweisungen der Software ein, das automatisch bei der normalen Programmausführung erfolgt, soweit die Benutzung in 
Übereinstimmung mit und für die in Zwecke der Dokumentation erfolgt, noch das Erstellen regelmäßiger Backups der Software oder des 
Computers oder des Systems, auf dem die Software installiert ist, gemäß branchenüblichen Standards. Es ist Ihnen untersagt, die 
Dokumentation oder Teile derselben zu kopieren, es sei denn, dies wurde von RIM schriftlich genehmigt. Es ist Ihnen gestattet, eine 



http://www.blackberry.com/legal
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einzelne Kopie der Dokumentation unter http://www.blackberry.com/knowledgecenterpublic/livelink.exe?func=ll&objId=8067  
herunterzuladen, dies ausschließlich für Ihren Gebrauch in Verbindung mit der erlaubten Nutzung der Software gemäß dieser 
Vereinbarung.  
 
Nutzung Ihrer BlackBerry-Lösung Sie sind für alle von Ihnen oder Ihren Autorisierten Nutzern durchgeführten Aktivitäten bezüglich Ihrer 
BlackBerry-Lösung verantwortlich, und Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass: 


(a) Sie und ihre Autorisierten Nutzer die BlackBerry-Lösung sowie Bestandteile derselben ausschließlich 
gemäß dieser Vereinbarung und der betreffenden Dokumentation der BlackBerry-Lösung oder der 
Bestandteile derselben nutzen; 


(b) Sie zum Abschluss dieser Vereinbarung entweder in Ihrem eigenen Namen oder im Namen eines 
Unternehmens oder sonstigen juristischen Person, oder minderjährigen Person,  berechtigt und bevollmächtigt 
sind, und dass Sie volljährig sind; 


(c) alle RIM gegenüber im Rahmen dieser Vereinbarung gemachten Angaben wahrheitsgetreu, zutreffend, aktuell 
und vollständig sind; 


(d) weder Sie noch Ihre Autorisierten Nutzer nach Einholen von Erkundigungen, welche eine Person in Ihrer 
Position oder in der Position eines Ihrer Autorisierten Nutzer vernünftigerweise durchführen würde, selbst oder 
Anderen zu gestatten, die BlackBerry-Lösung oder Teile derselben allein oder gemeinsam mit anderer Software 
oder anderen Daten in einer Art und Weise zu verwenden, die nach dem billigen Ermessen von RIM zur 
Störung, Verschlechterung oder nachteiligen Beeinträchtigung der von einer beliebigen Person, insbesondere 
von RIM oder von einem Airtime Service Provider verwendeten Software, Systeme, Netzwerke oder Daten führt 
oder anderweitig nachteilige Auswirkungen auf RIM, einen Airtime Service Provider oder auf ihre jeweiligen 
Kunden oder Produkte hat, und dass Sie solche Aktivitäten unverzüglich einstellen, wenn Ihnen RIM eine 
diesbezügliche Mitteilung macht; 


(e) Sie und Ihre Autorisierten Nutzer keine belästigenden, beleidigenden, verleumderischen, illegalen oder 
irreführenden Mitteilungen, Inhalte oder Informationen unter Verwendung der BlackBerry-Lösung oder von 
Bestandteilen derselben übertragen;  


(f) Sie und Ihre Autorisierten Nutzer die BlackBerry-Lösung oder Bestandteile derselben nicht verwenden, um eine 
Straftat zu begehen, die Durchführung einer Straftat zu versuchen oder die Begehung einer Straftat bzw. einer 
anderen gesetzeswidrigen oder unerlaubten Handlung zu ermöglichen, einschließlich Verletzung der 
Privatsphäre oder Verletzung, Missachtung oder Zweckentfremdung geistiger Eigentumsrechte und/oder 
proprietärer Rechte von Dritten (einschließlich ohne Einschränkung das Kopieren und Verbreiten von 
Drittanbieter-Dateninhalten, bei denen Sie und Ihre Autorisierten Nutzer nicht das Recht haben, diese zu 
kopieren und zu verbreiten, oder das unrechtmäßige Umgehen von Schutzvorkehrungen des digitalen 
Rechtemanagements); 


(g) weder Sie noch Ihre Autorisierten Nutzer ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von RIM die Software 
oder Bestandteile derselben oder Ihre Nutzungsberechtigung der Services oder von Bestandteilen derselben an 
andere Personen, zur Verwendung auf anderen Handheld-Geräten (einschließlich zum Betrieb eines 
Dienstleistungsbüros oder einer entsprechenden Dienstleistung durch Anwendung der Software) verkaufen, 
vermieten, verleihen oder übertragen oder solches zu versuchen;  


(h) weder Sie noch Ihre Autorisierten Nutzer ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von RIM die Software 
oder Bestandteile davon, die durch RIM oder für RIM auf einem BlackBerry Handheld Produkt vorinstalliert 
wurde, zur Benutzung auf ein anderes Handheld-Gerät übertragen oder versuchen zu übertragen; und  


(i) Sie und Ihre Autorisierten Nutzer mit RIM zusammenarbeiten und RIM die angeforderten Informationen zur 
Verfügung stellen, um RIM bei der Nachforschung oder Ermittlung in Bezug auf das eventuelle Vorliegen eines 
Verstoßes gegen diese Vereinbarung zu unterstützen, und dass RIM Zugang zu den Räumlichkeiten und 
Computern gewährt wird, in/mit denen Produkte, Dienste oder Software von RIM benutzt wurden oder werden. 
Sie ermächtigen RIM hiermit zur Zusammenarbeit mit: (1) den Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung 
vermuteter Straftaten, (2) Dritten bei der Untersuchung von diese Vereinbarung verletzenden Handlungen, sowie 
(3) Systemadministratoren von Internet Service Providern, Netzwerken oder Computerdienstleistungsanlagen, 
um diese Vereinbarung durchzusetzen. Zu dieser Zusammenarbeit kann die Offenlegung Ihres Namens oder 
der Namen Ihrer Autorisierten Nutzer, Ihrer IP-Adresse oder anderer persönlicher Daten zählen. 


 



http://www.blackberry.com/knowledgecenterpublic/livelink.exe?func=ll&objId=8067
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Dateninhalte und Services von Drittanbietern. Im Rahmen der Funktionsmöglichkeiten Ihrer BlackBerry-Lösung, können Drittanbieter-
Dateninhalte und Drittanbieter-Services an Sie erbracht,  übermittelt oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Sie können auch 
Zugang zu Links (über Symbole oder Lesezeichen) auf bestimmte Internetseiten Dritter („Verlinkte Websites“) haben sowie Zugang zu 
anderen Internetseiten („Andere Websites“) oder Daten verfügbar machen, die Sie in die Lage versetzen: (a) auf Drittanbieter-
Dateninhalte zuzugreifen oder (b) Drittanbieter-Services zu erwerben. RIM stellt Ihnen diese Funktionsmerkmale gerne zur Verfügung, ist 
dazu jedoch nur bereit, wenn Ihrerseits eindeutig verstanden, anerkannt und gebilligt wird, dass RIM, auch wenn es Links zu diesen 
Internetseiten anbietet und Drittanbieter-Services und Drittanbieter-Dateninhalte verfügbar macht, die DRITTANBIETER-SERVICES, 
VERLINKTEN WEBSITES, ANDEREN WEBSITES ODER DRITTANBIETER-DATENNHALTE WEDER DER KONTROLLE VON RIM 
UNTERLIEGEN NOCH VON RIM EMPFOHLEN WERDEN. RIM kann nicht gewährleisten, dass bei Nutzung der BlackBerry-Lösung 
jederzeit ein Zugang zu bestimmten Websites möglich ist. Wenn Sie im Zweifel sind, ob RIM Herkunftsquelle einer Website, eines Inhalts 
oder eines Angebots ist, wenden Sie sich bitte an legalinfo@rim.com. Wenn Sie Transaktionen mit Dritten über das Internet durchführen, 
sollten Sie darauf achten, dass Ihnen diese bekannt sind und dass Sie die Allgemeinen Bedingungen der betreffenden Websites und 
etwaiger angeforderter Dienste kennen, einschließlich, aber ohne Beschränkung, der Liefer- und Zahlungsbedingungen, der 
Möglichkeiten der Rückgabe von Ware, der Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer persönlichen 
Daten und Ihrer persönlichen Sicherheit. Wenn Sie mit Dritten über das Internet Verträge abschließen, sind Sie für die Einhaltung der 
Bedingungen dieser Verträge verantwortlich.  
 
Software und Elemente von Drittanbietern. Zur komfortableren Anwendung der BlackBerry-Lösung kann die Software unter Umständen 
Drittelemente enthalten, und RIM kann bei der ursprünglichen Lieferung zusammen mit der Software auch Drittanbieter-Software liefern 
oder diese kann Ihnen später übermittelt, vertrieben oder anderweitig verfügbar gemacht werden. Die Benutzung dieser Drittanbieter-
Software und Drittelemente (einschließlich Updates oder Upgrades derselben) kann separaten oder zusätzlichen Bedingungen 
unterliegen. Diese separaten oder zusätzlichen Bedingungen, falls solche bestehen, werden in einer Textdatei aufgelistet, die mit der 
Software verschickt wird, oder, im Fall einer Drittanbieter-Software, werden Ihnen verfügbar gemacht, wenn Sie zum ersten Mal die 
Drittanbieter-Software benutzen oder installieren. Im Hinblick auf Drittanbieter-Software, die Ihnen verfügbar gemacht wird, kann RIM 
diese Software nur anbieten, wenn Ihrerseits eindeutig verstanden, anerkannt und gebilligt wird, dass diese Software: (a) Ihnen lediglich 
als Entgegenkommen verfügbar gemacht wird und (b) sofern der Software nicht eine separate Softwarelizenz beiliegt, diese den in dieser 
Vereinbarung festgelegten Bedingungen für Software unterliegt, jedoch mit der Maßgabe, dass sie von RIM „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ 
sowie ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingungen, Bestätigungen, Zusagen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt 
wird.  Wenn Sie diese Drittanbieter-Software unter anderen Bedingungen erwerben wollen, sollten Sie sie direkt beim Lieferanten 
erwerben. Falls eine separate Lizenzvereinbarung oder zusätzliche Bedingungen Anwendung auf durch RIM bereitgestellte Drittanbieter-
Software oder Drittelemente findet, gelten trotzdem die für Drittanbieter-Software und Drittelemente festgelegten Bestimmungen dieser 
Vereinbarung, und in keinem Fall ist eine solche separate Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem Lieferanten für RIM bindend oder 
zieht für RIM zusätzliche Pflichten oder Pflichten, die mit dieser Vereinbarung unvereinbar sind, nach sich. In dem Maße, in dem ein 
bestimmtes Drittelement durch zusätzlichen Bedingungen abgedeckt ist, die Ihnen in einem weiteren Umfang als in dieser Vereinbarung 
für die Software das Recht gibt, alle oder Teile dieses Drittelements zu kopieren, zu vertreiben oder zu ändern, dann steht Ihnen das frei, 
solange die Ausübung dieser weiter gefassten Rechte nicht die Bedingungen dieser Vereinbarung für den anderen Teil der Software 
verletzt. Zur Klarstellung wird hier ausdrücklich festgehalten, dass diese Bestimmung nicht für Java-Code von Sun Microsystems Inc. gilt , 
der in Verbindung mit einem Drittanbieter-Handheld-Produkt genutzt wird; dieser muss durch den Lieferanten oder Hersteller des 
Drittanbieter-Handheld-Produkts an Sie lizenziert werden.  
 
Ihre Computersysteme und Airtime Services. Ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung der Parteien, trägt RIM keine Verantwortung 
für die Auswahl, die Umsetzung, die Kompatibilität und Leistung jeglicher Hardware von Dritten (einschließlich, ohne Einschränkung, 
Drittanbieter-Handheld-Produkten), Software und Dienste von Dritten (einschließlich, ohne Einschränkung, Internetkonnektivität und 
Airtime Services), die in Verbindung mit Ihrer BlackBerry-Lösung benutzt werden. In den meisten Fällen erfordert Ihre BlackBerry-Lösung 
einen Vertrag für Airtime Services, um sie benutzen zu können, und Sie müssen diesen Vertrag bei einem Airtime Service Provider 
abschließen, entweder direkt oder über RIM, wobei diese Airtime Services den Bedingungen des jeweiligen Airtime Service Provider 
unterliegen. Falls Sie weitere Informationen wünschen, welche Airtime Service Provider Ihre BlackBerry-Lösung unterstützen, 
kontaktieren Sie bitte RIM über legalinfo@rim.com. Sie sind verantwortlich sicherzustellen, dass die Hardware, Software und die Services 
(einschließlich, ohne Einschränkung, die Internetkonnektivität und die Airtime Services), mit denen Sie Ihre BlackBerry-Lösung betreiben, 
die Mindestanforderungen von RIM erfüllen, einschließlich, ohne Einschränkung, Prozessorgeschwindigkeit, Speicherplatz, Client-
Software und die Verfügbarkeit zugewiesener Internetzugänge für Ihre BlackBerry-Lösung, wie in der Dokumentation beschrieben, und 
dass die Nutzung einer solchen Hardware, Software und/oder eines solchen Service in Verbindung mit Ihrer BlackBerry-Lösung durch 
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Sie und Ihre Autorisierten Nutzer nicht gegen Lizenzen, Bedingungen, Gesetze, Vorschriften und/oder Verwaltungsvorschriften in bezug 
auf eine solche Hardware, Software oder Service verstößt. 
 
Desktop Kryptographie Support. Die Software kann Softwaremodule beinhalten, die dem Nutzer gestatten, bestimmte desktopgestützte 
kryptographische Datenaustauschformate (wie z. B. S/MIME v.3 (oder neuer) oder Implementierungen auf der Basis der RFC-2440-
Standards) (jeweils eine „Desktop Kryptographie-Implementierung“) drahtlos auf bestimmte Handheld-Produkte zu erweitern. Sie können 
diese Software-Module jedoch erst dann benutzen, nachdem Sie einen separat verfügbaren Installer erworben und benutzt haben. Eine 
Liste der Händler, die geeignete Installer vertreiben, ist unter http://www.blackberry.com/select/legal/smime_pgp.shtml zu finden. RIM ist 
nicht Anbieter der Kryptographieinfrastruktur, die für die Desktop Kryptographie-Implementierung selbst erforderlich ist, und RIM 
übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl, den Kauf, die Implementierung, die Leistung oder Nichtleistung, den Support, die 
Genauigkeit oder Zuverlässigkeit Ihrer Kryptographieinfrastruktur, einschließlich, ohne Einschränkung, die Auswahl, Genauigkeit oder 
Zuverlässigkeit der Infrastruktursoftware oder Trust Signatures, öffentlichen Schlüssel, Zertifikate Dritter oder damit verbundener Services 
oder die Authentifizierung oder Authentifizierungsmethode, die in Verbindung mit der Kryptographieinfrastruktur benutzt werden. Es liegt 
in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie alle Bedingungen, Vorschriften und Verwaltungsvorschriften in bezug auf Ihre Nutzung 
der anwendbaren Kryptographieinfrastruktur, Zertifikate, öffentlichen Schlüssel und anderen Dienste oder Software einhalten, die Sie in 
Verbindung mit Ihrer speziellen Desktop Kryptographieinfrastruktur benutzen. RIM HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR 
PROBLEME, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IHRER DESKTOP KRYPTOGRAPHIEIIMPLEMENTIERUNG ENTSTEHEN. 
 
Geistiges Eigentum. Im Verhältnis zwischen Ihnen und RIM verbleiben alle Rechte an der BlackBerry-Lösung jetzt und in Zukunft bei 
RIM. Weder Sie noch Ihre Autorisierten Nutzer erwerben durch diese Vereinbarung Urheberrechte oder andere Schutzrechte, 
insbesondere keine Patente, Entwurfsrechte, Markenzeichen, Urheberrechte, Datenbankrechte oder Rechte an vertraulichen 
Informationen oder Geschäftsgeheimnissen an oder in Verbindung mit der BlackBerry-Lösung oder mit einem Bestandteil derselben. Mit 
Ausnahme der Ihnen durch diese Vereinbarung oder durch eine andere gegenseitige schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und RIM 
ausdrücklich lizenzierten Rechte erwerben Sie keinerlei Lizenzrechte an oder in Verbindung mit der BlackBerry-Lösung. Diese 
Vereinbarung enthält keinerlei Rechte auf Titel und/oder Eigentumsrechte an dem/den RIM-Produkt(en) (falls zutreffend). Alle Ihnen nicht 
ausdrücklich in dieser Vereinbarung oder in einer separaten Vereinbarung zwischen Ihnen und RIM zugestandenen Rechte bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. Die Software, einschließlich aller von Ihnen erstellten Kopien derselben, ist lediglich auf Sie lizenziert, nicht 
verkauft. Die Software, sämtliche dazugehörige Dokumentation sowie alle Websites, die Ihnen den Zugang zu den Dienstleistungen 
gewähren, sind durch kanadische und US-amerikanische Urheberrechts- und Patengesetze und durch solche anderer Länder sowie 
durch internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Für die Verletzung geistigen Eigentums gelten strenge strafrechtliche und 
zivilrechtliche Strafen. Sie sind einverstanden, dass keine Bestimmung dieser Vereinbarung Rechte und Möglichkeiten zur 
Inanspruchnahme von Rechtsbehelfen, einschließlich, aber ohne Beschränkung, von einstweiligen Verfügungen, nachteilig berührt, 
welche RIM nach den einschlägigen Gesetzen zum Schutz der Urheberrechte oder anderer Rechte zustehen.  
 
Verzicht auf Geltendmachung von Rechten gegenüber Cisco. Falls die von Ihnen erworbene BlackBerry-Lösung Technologie von Cisco 
enthält, verzichten Sie angesichts Ihres Nutzungsrechts an der Technologie von Cisco auf die Geltendmachung von Patentrechten in 
Verbindung mit der Cisco-Technologie gegenüber Cisco, den Kunden oder Vertriebshändlern von Cisco oder gegen die Lizenznehmer 
der Technologie für die in der Vergangenheit erfolgte oder jetzt erfolgende Herstellung, Benutzung, den Verkauf, das Angebot zum 
Verkauf oder den Import von Produkten, die der Cisco-Technologie entsprechen oder diese implementieren. Für die Zwecke dieser 
Vereinbarung bedeutet „Cisco Technologie“ Software, das Lightweight Enhanced Authentication Protocol („LEAP“), LEAP-
Spezifikationen, Cisco Client Extensions-Technologie, technische Informationen und Algorithmen, wo diese sich entsprechend auf LEAP 
und/oder die Cisco Client Extensions beziehen. 
 
Exportbeschränkungen. 
(a) Sie bestätigen, dass die Software Verschlüsselungssoftware enthält, deren Einfuhr oder Ausfuhr unter Umständen der Kontrolle 
durch Gesetze und Vorschriften von Regierungsstellen (wie untern definiert) unterliegt. Sie verpflichten sich, RIM-Produkte und die 
Software nur soweit auszuführen, zu importieren, zu benutzen oder zu reexportieren, soweit dies unter Beachtung der Gesetze und 
Vorschriften der nationalen und/oder anderen (national untergeordneten und/oder supranationalen) staatlichen Behörden  die für das/die 
Land/Länder und/oder das/die Gebiet/e von denen aus die RIM-Produkte und die Software exportiert werden oder in die die RIM-
Produkte und die Software importiert werden zuständig sind (gemeinsam „Regierungsstellen“).  Ohne Einschränkung dürfen die RIM -
Produkte und die Software nicht importiert werden in: (i) Länder, die in der kanadischen Area Control List aufgeführt sind, (ii) Länder, die 
einem Embargo oder einem Verfahren des UN-Sicherheitsrates unterliegen, (iii) der kanadischen Export Control List, Position 5505, (iv) 
Länder, die Wirtschaftssanktionen oder Embargos der USA unterliegen, sowie (v) an natürliche oder juristische Personen, denen der 



http://www.blackberry.com/select/legal/smime_pgp.shtml
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Erhalt von Waren mit dem Ursprung USA oder von US-Exporten verwehrt ist. Bei Fragen können Sie sich unter folgender Adresse an 
RIM wenden: legalinfo@rim.com. Sie versichern hiermit, dass Sie: (1) nach bestem Wissen dem anwendbaren Recht entsprechend 
berechtigt sind, RIM-Produkte und -Software zu erhalten, (2) die RIM-Produkte bzw. -Software nicht für die Entwicklung, Herstellung, 
Handhabung, Wartung, Lagerung, Entdeckung, Identifizierung oder Verbreitung von chemischen, biologischen und nuklearen Waffen 
oder deren Raketensystemen oder von Materialien oder Ausrüstungen benutzen werden, die für solche Waffen oder deren 
Raketensysteme benutzt werden könnten, oder diese an eine Person oder juristische Person weiterverkaufen oder exportieren, die an 
solchen Aktivitäten beteiligt ist; und (3) sicherstellen werden, dass die Autorisierten Nutzer die RIM-Produkte und –Software gemäß den 
vorgenannten Restriktionen einsetzen werden.  
 
(b) Sie stimmen zu, RIM, die RIM-Unternehmensgruppe und den Airtime Service Provider von allen Ansprüchen, Verfahren sowie 
von jeglicher Haftung und sämtlichen Kosten (einschließlich angemessenen Anwaltskosten) freizustellen, welche durch Ihre 
Nichteinhaltung der Erklärungen und Gewährleistungen in dieser Klausel mit der Überschrift „Exportbeschränkungen“ entstehen.  
 
Sicherheit. Ihre BlackBerry-Lösung kann eine Ebene der Verschlüsselungsdatensicherheit für die Kommunikation zwischen Ihrem 
Handheld-Produkt und dem Computersystem, über das es betrieben wird, nutzen. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die 
Einrichtung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen zur Kontrolle des Zugriffs auf Ihr Handheld-Produkt und auf das Computersystem. 
 
Vertraulichkeit. Sie bestätigen und stimmen zu, dass die Software unter erheblichem zeitlichem und finanziellem Aufwand von RIM 
und/oder der RIM-Unternehmensgruppe entwickelt wurde, vertraulich ist und Geschäftsgeheimnisse von RIM, der RIM-
Unternehmensgruppe und ihrer jeweiligen Lieferanten enthält. Sie stimmen zu, die Software streng vertraulich zu behandeln und sie 
niemandem, außer Ihren Autorisierten Nutzern, offen zu legen noch zugänglich zu machen.  
 
Kein Reverse Engineering. Diese Vereinbarung berechtigt Sie nicht dazu, von RIM oder seinen Vertriebshändlern einen Quellcode für die 
Software zu erhalten, und Sie stimmen zu, soweit RIM nicht durch gesetzliche Bestimmungen am Verbot dieser Aktivitäten gehindert 
wird, dass weder Sie noch Ihre Autorisierten Nutzer die Software verändern, modifizieren, anpassen, abgeleitete Produkte derselben 
erstellen, diese übersetzen, verunstalten, decompilieren, disassemblieren, zurückentwickeln oder solches versuchen werden, und dies 
auch einer anderen Partei nicht erlauben, sie dazu bevollmächtigen, ermutigen oder dulden werden, dass sie dies tut. Für die Zwecke 
dieser Vereinbarung schließt die Bezeichnung „Reverse Engineering (Zurückentwicklung)“ jede Handlung der Zurückentwicklung, 
Übersetzung, Disassemblierung, Dekompilierung, Entschlüsselung oder Zerlegung (einschließlich sämtlicher Aspekte eines „Dumps von 
RAM/ROM oder persistentem Speicher“,„Ausspionieren von Kabel- oder Drahtlosverbindungen“, „Protokollanalyse“ oder „Black Box“ 
Zurückentwicklung) von Daten, Software (einschließlich Schnittstellen und anderen in Programmen enthaltenen oder in Verbindung mit 
Programmen verwendeten Daten, ob sie als Software-Code gelten oder nicht) oder Hardware oder alle anderen Methoden oder 
Verfahren für den Erhalt oder die Umwandlung von Information, Daten oder Software in von Menschen lesbarer Form ein.  
 
Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem Sie die Bedingungen der Vereinbarung als für Sie bindend 
anerkennen (wie in der Präambel beschrieben) und bleibt solange in Kraft, bis sie in Übereinstimmung mit den hier enthaltenen 
Bedingungen beendet wird 
 
Rechtsbehelfe und Kündigung wegen Vertragsverletzung. Falls Sie oder Ihre Autorisierten Nutzer eine Verpflichtung dieser Vereinbarung 
verletzen, kann RIM, neben allen anderen von dieser Vereinbarung oder vom Gesetz gewährten Rechten und Rechtsbehelfen, diese 
Vereinbarung und sämtliche anderen Lizenzvereinbarungen zwischen Ihnen und RIM für den von Ihnen oder Ihren Autorisierten Nutzern 
zusammen mit der Software benutzten Teil der BlackBerry-Lösung durch schriftliche Mitteilung an Sie kündigen. Ohne Einschränkung der 
Allgemeingültigkeit des Vorgenannten, gelten Sie dann als vertragsbrüchig, und RIM hat dann das Recht auf Kündigung dieser 
Vereinbarung, wenn: 


 
(1) Sie oder Ihre autorisierten Nutzer es versäumen, die Bedingungen dieser Vereinbarung zu erfüllen oder zu leisten; oder 
 
(2) eine monatliche oder anderweitig festgelegte regelmäßige Gebühr oder Zahlung in bezug auf Ihre Nutzung der BlackBerry-


Lösung nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Fälligkeit gezahlt wurde. 
 
Außerdem kann RIM diese Vereinbarung kündigen und/oder umgehend die Erbringung der Services an Sie oder Ihre Autorisierten 
Nutzer ohne Haftung einstellen, wenn RIM durch ein Gesetz, eine Vorschrift, eine Aufforderung oder eine Anordnung einer Verwaltungs- 
oder Gerichtsbehörde, unabhängig von der Form, in welcher diese erlassen wird, oder durch eine Mitteilung einer Regierungsbehörde, 
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welche die Erbringung des Services durch RIM untersagt, an der Erbringung des Services gehindert wird. Keine Bestimmung dieser 
Vereinbarung kann dahingehend ausgelegt werden, dass RIM verpflichtet ist, eine Befreiung von solchen Gesetzen, Regeln, Vorschriften 
oder Einschränkungen oder aber ein Rechtsmittel gegen einen solchen Gerichtsbeschluss zu beantragen. 
 
RIM haftet nicht gegenüber Ihnen oder Ihren Autorisierten Nutzern aufgrund oder im Zusammenhang mit einer Kündigung dieser 
Vereinbarung entsprechend der obigen Bestimmung. 
 
Folgen der Kündigung. Nach Kündigung dieser Vereinbarung, aus welchen Gründen auch immer: 


 
(a) sind Sie verpflichtet, umgehend die Nutzung der Software einzustellen und, falls möglich, alle Kopien der Software, die sich 


in Ihrem Besitz/unter Ihrer Kontrolle und/oder im Besitz oder unter der Kontrolle Ihrer Autorisierten Nutzer befinden, zu 
zerstören und/oder dauerhaft zu löschen; und  


 
(b) hat RIM das Recht, jegliche Übertragung von Daten von der und zur Software an Sie ohne Ankündigung zu sperren. 


 
Nach Kündigung eines Accounts, den Sie bei RIM haben, gestatten Sie hiermit RIM, ohne vorherige Ankündigung alle Dateien, 
Programme, Daten und E-Mail-Nachrichten zu löschen, die mit diesem Account in Zusammenhang stehen. 
 
Im Fall einer Kündigung dieser Vereinbarung durch RIM gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung, sind Sie verpflichtet, an RIM alle 
Gebühren (einschließlich angemessene Anwalts- und Gerichtskosten) und ähnliche Auslagen zu zahlen, die RIM durch die Durchsetzung 
eines laut dieser Vereinbarung zustehenden Rechts oder Vorteils verursacht wurden oder entstanden sind. 
 
Schadensfreistellung durch den Kunden. Sie haben RIM, die RIM-Unternehmensgruppe, die Lieferanten, Rechtsnachfolger, verbundene 
Unternehmen, Handelsvertreter, autorisierten Vertriebshändler und Zessionare sowie sämtliche Geschäftsführer, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter und unabhängigen Auftragnehmer derselben (jeweils „Freigestellte RIM-Partei“) von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, 
Kosten oder Auslagen (insbesondere von angemessenen Anwaltshonoraren und -auslagen) freizustellen und schadlos zu halten und 
gegen solche zu verteidigen, welche einer Freigestellten RIM-Partei wie folgt entstehen: 


(i) durch Verletzung von Patentrechten oder anderen Rechten an geistigem Eigentum oder proprietären Rechten, die 
sich aus der oder in Verbindung mit der Nutzung eines Gerätes (außer Handheld-Produkt), Systems oder 
Dienstleistung in Zusammenhang mit der BlackBerry-Lösung oder eines Teils derselben ergibt ; 


(ii)  durch Schäden, die sich aus einer Verletzung Ihrerseits einer der folgenden Klauseln dieser Vereinbarung ergeben: 
„Desktop Kryptographie Support”, „Benutzung Ihrer BlackBerry-Lösung“, „Software- und Dokumentationslizenz”, „Ihre 
Computersysteme und Airtime Services”, „Geistiges Eigentum”, „Exportbeschränkungen”, „Vertraulichkeit”, „Kein 
Reverse Engineering”; oder 


(iii) durch Personenschäden, Todesfall oder Sachschäden, welche auf Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten Ihrerseits oder 
seitens Ihrer Autorisierten Nutzer in Verbindung mit dem Einsatz der BlackBerry-Lösung oder eines Bestandteils 
derselben durch Sie oder Ihre Autorisierten Nutzer zurückzuführen sind. 


 
Beschränkte Gewährleistung 
 
(a) Software 


(i) Sollte während der ersten neunzig (90) Tage nach Lieferung der Software an Sie („Garantiezeit”) die von RIM oder 
einem Vertragshändler gelieferte Software, bei Einsatz gemäß den in der Dokumentation enthaltenen Anweisungen 
von RIM für diesen speziellen Typ und für diese Version der Software in Verbindung mit anderen nicht veränderten 
Teilen Ihrer BlackBerry-Lösung, nicht in der Lage sein, die in der Standard-Nutzer-Dokumentation beschriebenen 
Funktionen („Spezifikationen“) auszuführen, wird RIM nach Ihrer Wahl entweder angemessene Bemühungen 
unternehmen, um dies zu beheben oder Ihnen eine Umgehungslösung für das entsprechende Problem zur 
Verfügung zu stellen (wobei Ihnen die entsprechende Fehlerbehebung oder Umgehungslösung nach billigem 
Ermessen von RIM in einer von mehreren Varianten angeboten werden kann, wie unter anderem als Teil des Ihnen 
zur Verfügung gestellten telephonischen Kundendienstes, in Form der Release eines allgemein erhältlichen Software-
Fix, auf der Website von RIM oder in jeglicher sonstigen Form, die RIM Ihnen mitteilt), oder Ihnen die durch Sie 
bezahlten Einmalgebühren für die anwendbare Software zurückerstatten, dies jedoch nur, wenn Sie die Nutzung der 
Software einstellen und die Geräte, auf denen Ihnen die Software geliefert wurde, und alle diesbezüglichen 
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Verpackungen an RIM gemäß den normalen Garantieverfahren innerhalb der Garantiezeit mit den Einkaufsbelegen 
zurückgeschickt werden (dies kann auch über Ihren Airtime Service Provider geschehen, wenn anwendbar, oder in 
dem Geschäft, in dem Sie eingekauft haben). Unbeschadet anderslautender Passagen in dieser Vereinbarung 
bezieht sich diese Verpflichtung nicht auf Updates der Software. Updates werden ohne Mängelgewähr und „wie sie 
sind“ geliefert und haben keine Garantie. Upgrades, für die Sie zusätzliche Lizenzgebühren gezahlt haben, 
unterliegen der oben beschriebenen Garantie für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Tag, an dem das 
Upgrade der Software an Sie geliefert wurde. 


(ii) Wenn Sie ein Verbraucher sind (wie im Bürgerlichen Gesetzbuch von Österreich beschrieben), dann gewährleistet 
Ihnen RIM zusätzlich zu anderen Rechten gemäß dieser Klausel, dass für die vierundzwanzig (24) Monate währende 
Zeitspanne nach Lieferung des BlackBerry-Handheld-Produktes an Sie oder, wenn Sie die Software getrennt vom 
BlackBerry-Handheld-Produkt erworben haben, für die vierundzwanzig (24) Monate währende Zeitspanne nach 
Aktivierung der Software („Verbrauchergarantiezeit“) die von RIM gelieferte Software im Wesentlichen die 
Spezifikationen erfüllt. Wenn während der Verbrauchergarantiezeit die Software nicht in Übereinstimmung mit der 
Software-Garantie funktioniert und vorausgesetzt, dass Sie RIM umgehend von einer solchen Fehlfunktion der 
Software unterrichten, wird RIM in einem zeitlich angemessenen Rahmen den Fehler beheben (Nachbesserung). 


(ii) Die unter (i) und (ii) angeführten Verpflichtungen stellen die einzigen Verpflichtung von RIM im Falle von Mängeln, 
Fehlern oder Problemen dar, die in Verbindung mit der Software auftreten, und sind Ihr einziges Rechtsmittel in 
diesem Fall.   Diese Verpflichtungen finden keine Anwendung, wenn die mangelnde Fähigkeit der Funktion zur 
Ausführung der in den Spezifikationen beschriebenen Softwarefunktionen folgende Gründe hat: (i) Verwendung der 
Software in einer Art, die den in den Abschnitten „Ihre Computersysteme und Airtime Services“, „Desktop 
Kryptographie Support”, “Nutzung Ihrer BlackBerry-Lösung”, „Software- und Dokumentationslizenz”, 
„Exportbeschränkungen”, „Vertraulichkeit” oder „Kein Reverse Engineering“ dieser Vereinbarung oder den von RIM in 
der für die betreffende Art und Version der Software geltenden Dokumentation niedergelegten Anweisungen, 
insbesondere den Sicherheitsanweisungen, widerspricht, oder (ii) eine Fehlfunktion oder ein anderes Problem in 
Verbindung mit Hardware (insbesondere solche, die aufgrund von mangelhaften Drittanbieter-Handheld-Produkten 
auftreten), Netzwerken, Software oder Kommunikationssystemen, welche nicht Bestandteile der BlackBerry-Lösung 
sind, oder (iii) externe Ursachen, die auf die Software wie auch auf die Datenträger, auf denen die Software geliefert 
wird, einwirken, wie beispielsweise Unfälle, Katastrophen, elektrostatische Entladungen, Feuer, Überflutungen, 
Blitzschlag, Wasser oder Wind, Fehlanwendung oder Mängel aufgrund von Reparaturen oder Veränderungen, die 
von einer durch RIM nicht autorisierten Person vorgenommen wurden. 


(iv) Diese Klausel beschreibt Ihre ausschließlichen Rechtsmittel bezüglich der Software und einer Verletzung der 
Gewährleistung für die Software im Rahmen dieser Vereinbarung. 


 
(b) Produkt(e). Eine etwaige beschränkte Gewährleistung („Beschränkte Gewährleistung”) für RIM-Produkte ist in der betreffenden 
Dokumentation ausgeführt. Die Beschränkte Gewährleistung stellt die ausschließliche Gewährleistung für ein RIM-Produkt dar, welches 
im Rahmen dieser Vereinbarung verkauft wird und stellt Ihre gesamten Rechtsmittel in bezug auf die RIM-Produkte und eine Verletzung 
der Beschränkten Gewährleistung dar. Die folgenden Unterklauseln der Klausel dieser Vereinbarung mit der Überschrift „Allgemeines“ 
werden durch Verweisung in die Bedingungen der Beschränkten Gewährleistung aufgenommen, in ihrer jeweils gültigen Fassung, in dem 
Umfang, wie dies für die Beschränkte Gewährleistung erforderlich ist: „Verzicht auf Rechte“, „Weitergeltung“, „Salvatorische Klausel“, 
„Sprache“ und „Keine Nebenabreden“. Durch Annahme dieser Vereinbarung, wie oben beschrieben, erklären Sie, dass Sie die 
Beschränkte Gewährleistung gelesen haben und ihren Bedingungen zustimmen. 
 
Gewährleistungsausschluss 


(a) Allgemeine Gewährleistungen 
(i) IN DEM GEMÄSS ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG TRETEN ALLE AUSDRÜCKLICH IN 


DIESEM VERTRAG AUSGEFÜHRTEN GEWÄHRLEISTUNGEN AN DIE STELLE SÄMTLICHER ANDEREN 
AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSAGEN, BEDINGUNGEN, 
BILLIGUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH; ABER NICHT DARAUF 
BESCHRÄNKT, AN STELLE VON AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN, 
GEWÄHRLEISTUNGEN, BILLIGUNGEN, ZUSICHERUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, 
DER MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH, 
DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, DER HALTBARKEIT, DER RECHTSINHABERSCHAFT, DER 
NICHTVERLETZUNG VON DRITTRECHTEN, SOWIE ANDERWEITIG AUS EINEM GESETZ, 
GEWOHNHEITSRECHT, HANDELSBEZIEHUNGEN ODER EINEM HANDELSBRAUCH ENTSTEHENDER 
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GEWÄHRLEISTUNGEN. SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSAGEN, BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN WERDEN IN 
DEM NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN HÖCHSTUMFANG NICHT GEWÄHRT BZW. 
AUSGESCHLOSSEN. 


 


(b) Services 
(i) AUSSER SOWEIT DIES AUSDRÜCKLICH DURCH ANWENDBARES RECHT IN IHRER 


RECHTSORDNUNG UNTERSAGT IST, WIRD JEDER DURCHGEFÜHRTE ODER BEREITGESTELLTE 
SERVICE „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ UND „WIE VERFÜGBAR“ ERBRACHT, OHNE BEDINGUNG, 
ERSTATTUNG, GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG SEITENS VON RIM. 


(ii) DA RIM KEINE KONTROLLE ÜBER DIE GARANTIE ODER ANDERE ÄHNLICHE ZUSICHERUNGEN 
VON DRITTEN HAT; WERDEN DIESE DRITTANBIETER-SERVICES „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ UND 
„WIE VERFÜGBAR“ UND OHNE BEDINGUNG, ERSTATTUNG, GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG 
ODER HAFTUNG JEDGLICHER ART , AUSSER IN DEM AUSDRÜCKLICH VON DER IN IHRER 
RECHTSORDNUNG NACH ANWENDBAREM VERBOTENEN UMFANG, AUSSER SOWEIT DIES 
AUSDRÜCKLICH DURCH ANWENDBARES RECHT IN IHRER RECHTSORDNUNG UNTERSAGT IST. 


(iii) RIM GEWÄHRLEISTET KEINE UNUNTERBROCHENE NUTZUNG ODER BETRIEB DER SERVICES, 
KEINE KONTINUIERLICHE VERFÜGBARKEIT DER SERVICES ODER DASS ALLE NACHRICHTEN, 
INHALTE ODER INFORMATIONEN, DIE VON IHNEN ODER AN SIE GESCHICKT WERDEN, 
KORREKT SIND, FEHLERFREI ÜBERMITTELT WERDEN ODER DIE ÜBERMITTLUNG IN EINER 
ZEITLICH ANGEMESSENEN SPANNE GESCHIEHT. 


 


(c) Drittanbieter-Dateninhalte, Drittanbieter-Services, Drittanbieter-Software, Drittanbieter Internetseiten und Airtime Services. 
DA RIM KEINE KONTROLLE ÜBER DIE GARANTIEN ODER ÄHNLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DRITTANBIETR-
DATENINHALTE, DRITTANBIETER-SOFTWARE, DRITTANBIETER-SERVICES, AIRTIME SERVIES UND DEN ZUGANG ZU 
VERLINKTEN WEBSITES UND ANDEREN WEBSITES UND DIESE NICHT GEWÄHRLEISTEN KANN, WERDEN, AUSSER SOWEIT 
DIES AUSDRÜCKLICH DURCH ANWENDBARES RECHT IN IHRER RECHTSORDNUNG UNTERSAGT WIRD,  ALLE 
DRITTANBIETER-DATENINHALTE, DRITTANBIETER-SOFTWARE, DRITTANBIETER-SERVICES, AIRTIME SERVICES UND DER 
ZUGANG ZU VERLINKTEN WEBSITES UND ANDEREN WEBSITES VON RIM „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ UND „WIE 
VERFÜGBAR“ UND OHNE JEGLICHE BEDINGUNG; ZUSAGE, GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG 
BEREITGESTELLT BZW. ZUGÄNGLICH GEMACHT, UND RIM HAFTET WEDER IHNEN NOCH DRITTEN, DIE ANSPRÜCHE  
DURCH SIE STELLEN, FÜR UMSTÄNDE IM ZUSAMMENHANG MIT VERLINKTEN WEBSITES, ANDEREN WEBSITES, 
DRITTANBIETER-DATENINHALTE, DRITTANBIETER-SOFTWARE, DRITTANBIETER-SERVICES ODER AIRTIME SERVICES, 
EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG: (A) DIE GENAUIGKEIT, ÜBERTRAGUNG, RECHTZEITIGKEIT ODER BESTÄNDIGE 
VERFÜGBARKEIT SOLCHER DRITTANBIETER-SERVICES, AIRTIME SERVICES, DRITTANBIETER-SOFTWARE, 
DRITTANBIETER-DATENINHALTE, VERLINKTEN WEBSITES ODER ANDEREN WEBSITES; (B) DIE LEISTUNG ODER 
NICHTELISTUNG DIESER DRITTANBIETER-SOFTWARE, DRITTANBIETER-SERVICES ODER AIRTIME SERVICES; ODER (C) DIE 
KOMPATIBILITÄT DER DRITTANBIETER-SOFTWARE, DRITTANBIETER-SERVICES ODER AIRTIME SERVICES MIT ALLEN 
TEILEN IHRER BLACKBERRY-LÖSUNG. SIE STIMMEN IM BESONDEREN ZU, DASS RIM NICHT VERANTWORTLICH IST FÜR 
VIREN ODER BEDROHENDE, BELEIDIGENDE, OBSZÖNE, RUFSCHÄDIGENDE, VERLETZENDE ODER ILLEGALE 
DRITTANBIETER-DATENINHALTE ODER FÜR INHALTE, WELCHE DIE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE DRITTER VERLETZEN 
ODER DIE ÜBERTRAGUNG DERSELBEN. IHRE RECHTSMITTEL IM FALL EINES SOLCHEN ANSPRUCHS IN VERBINDUNG MIT 
EINER DRITTANBIETER-SOFTWARE, EINEM DRITTANBIETER-SERVICE, AIRTIME SERVICES ODER DRITTANBIETER-
DATENINHALTE BESCHRÄNKEN SICH AUDRÜCKLICH AUF DIE BETREFFENDEN DRITTPARTEIEN. 


 
(d) Kritische Anwendungen. IHRE BLACKBERRY-LÖSUNG UND ALLE TEILE DERSELBEN EIGNEN SICH NICHT FÜR DEN 


EINSATZ IN KRITISCHEN ANWENDUNGEN ODER IN GEFÄHRLICHDEN UMGEBUNGEN, DIE AUSFALLSICHERE MECHNISMEN 
VERLANGEN, EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, ATOMKRAFTWERKE, FLUGZEUGNAVIGATION ODER 
KOMMUNIKATIONSSYSTEME, LUFTVERKEHRSKONTROLLEN UND LEBENSRETTENDE ANWENDUNGEN UND 
WAFFENSYSTEME. SIE GEWÄHRLEISTEN UND VERSICHERN, DASS SIE ANGEMESSENE DATENSICHERUNGS- UND 
RESTAURIERUNGSSYSTME BETREIBEN WERDEN. SIE VERPFLICHTEN SICH, IM FALL VON: (1) EINER NUTZUNGS- ODER 
SERVICEUNTERBRECHUNG; ODER (2) SCHWIERIGKEITEN ODER FEHLERN BEI DER DATENÜBERTRAGUNG, SOLCHE 
PROBLEME UMGEHEND AN RIM ZU MELDEN, UM SOFORT ALLE VERLUSTE UND SCHÄDEN ZU MINDERN. 







BBSLA (ÖSTERREICH) 082407 (Deutsch) (UK Version 080807) – 1. Teil 
 12 


 
Haftungsbeschränkung  


(a) Die Gesamthaftung von RIM sowie Ihre ausschließlichen Rechtsmittel in Verbindung mit der Software, die die 
beschränkte Gewährleistung von RIM nicht erfüllt, ist in den Absätzen „Beschränkte Gewährleistung“ und 
„Gewährleistungsausschluss“ dieser Vereinbarung enthalten. 


(b) In keinem Fall haftet RIM Ihnen gegenüber für indirekte, besondere, oder Folgeschäden, oder 
Strafschadensersatz, selbst wenn RIM auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Insbesondere 
und ohne Einschränkung der vorgehenden Bestimmung haftet RIM weder für die mit der Software erstellten, 
übertragenen oder gespeicherten Programme oder Daten, noch für die Kosten der Wiederherstellung oder des 
Ersatzes dieser Daten oder Programme, oder für entgangene Umsätze oder Gewinne, Vermögensverluste, 
Geschäftsunterbrechungen, verlorene Management- oder Mitarbeiter-Arbeitszeit, Stillstandskosten, 
Nichtübertragung oder Nichtempfang von Daten, Probleme mit Anwendungen, Drittanbieter-Software oder 
Drittanbieter-Services, die gemeinsam mit der Software oder einem anderen Bestandteil der BlackBerry-
Lösung eingesetzt werden. Die einzigen Schäden, die aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung sowie 
in Verbindung mit der gesamten Bereitstellung, Nutzung oder Funktion der Software oder von Bestandteilen 
derselben gegen RIM geltend gemacht werden können, sind direkte Schäden. 


(c) IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS VON FOLGESCHÄDEN ODER INDIREKTEN SCHÄDEN 
IN VERTRÄGEN MIT VERBRAUCHERN NICHT ZULÄSSIG. IN EINEM SOLCHEN FALL BESITZEN OBIGE 
AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN UNTER UMSTÄNDEN FÜR SIE KEINE GÜLTIGKEIT. 


(d) In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung von RIM den 1,25-fachen Wert des von Ihnen (je nachdem) für 
die RIM-Produkte und/oder gegebenenfalls für den Anspruch auslösenden Bestandteil der Software gezahlten 
Betrags. Zudem haftet RIM ausschließlich für Schäden, die während des Zeitraums dieses Ausfalls, der 
Verzögerung oder der Nichtfunktion der BlackBerry-Lösung entstanden sind.  


(e) Nichts in dieser Klausel beschränkt die Haftung von RIM bei: (i) Todesfall oder Personenschaden, insofern 
dieser direkt auf die Fahrlässigkeit von RIM oder seiner Mitarbeiter oder Vertretern zurückführen ist, (ii) einer 
betrügerischen Handlung oder Unterlassung seitens RIM oder seitens der Mitarbeiter oder Vertretern von RIM, 
oder (iii) in dem Maße, wie diese auf grobe Fahrlässigkeit oder absichtliches Fehlverhalten seitens von RIM 
zurückzuführen ist. 


(f) Wenn Sie ein Verbraucher sind, schränken die Bestimmungen dieser Vereinbarung die Haftung von RIM 
Ihnen gegenüber im Falle einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht seitens von RIM nicht ein. 


(g) JEDE PARTEI HAFTET DER ANDEREN GEGENÜBER NUR IN DEM IN DIESER VEREINBARUNG 
AUSDRÜCKLICH FESTGELEGTEN UMFANG, HAT ABER KEINE ANDERE VERPFLICHTUNG, PFLICHT 
ODER HAFTUNG, SEI DIESE VERTRAGLICH, SCHADENSERSATZRECHTLICH ODER ANDERWEITIG 
BEGRÜNDET. DIE BESCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND VERZICHTSERKLÄRUNGEN DIESER 
VEREINBARUNG: (i) FINDEN AUF DIE ART DES KLAGEGRUNDS, DER FORDERUNG ODER DER KLAGE 
ANWENDUNG, DIE SIE VORBRINGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER OHNE BESCHRÄNKUNG, 
VERTRAGSVERLETZUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, SCHADENSERSATZ, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER 
JEDE ANDERE RECHTSTHEORIE, (ii) BLEIBEN ÜBER EINE ODER MEHRERE GRUNDLEGENDE 
VERLETZUNGEN DIESER VEREINBARUNG ODER DIE NICHTERFÜLLUNG DES WESENTLICHEN 
ZWECKS DIESER VEREINBARUNG ODER EINES IN IHM ENTHALTENEN RECHTSMITTELS GÜLTIG, (iii) 
FINDEN KEINE ANWENDUNG AUF DIE IN DIESEM VERTRAG AUSGEFÜHRTEN 
FREISTELLUNGSVERPFLICHTUNGEN SOWIE AUF DIE WIDERRECHTLICHE ANEIGNUNG ODER DIE 
VERLETZUNG DER GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE EINER PARTEI DURCH DIE ANDERE PARTEI 
ODER EINE VERLETZUNG DER ABSÄTZE MIT DEN ÜBERSCHRIFTEN: „DESKTOP KRYPTOGRAPHIE 
SUPPORT”, „NUTZUNG IHRER BLACKBERRY-LÖSUNG”, „SOFTWARE- UND 
DOKUMENTATIONSLIZENZ”, „GEISTIGES EIGENTUM”, „EXPORTBESCHRÄNKUNGEN”, 
„VERTRAULICHKEIT” UND „KEIN REVERSE ENGINEERING”. 


(h) IN KEINEM FALL HAFTEN DIE LEITENDEN ANGESTELLTEN, GESCHÄFTSFÜHRER, MITARBEITER, 
VERTRETER, VERTRAGSHÄNDLER, UNABHÄNGIGE AUFTRAGNEHMER, RECHTSNACHFOLGER UND 
ZESSIONARE VON RIM ODER EINES MIT RIM VERBUNDENEN UNTERNEHMENS AUS ODER IN 
VERBINDUNG MIT DIESER VEREINBARUNG.  
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(i) KEINE BESTIMMUNG DIESER VEREINBARUNG DIENT DAZU, AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE 
VEREINBARUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN VON RIM FÜR JENE BESTANDTEILE DER 
BLACKBERRY-LÖSUNG ZU ERSETZEN, BEI DENEN ES SICH NICHT UM DIE SOFTWARE HANDELT.  


 
Zustimmung zur Erfassung von Daten Mit der an RIM, Ihren Airtime Service Provider und/oder deren verbundene Unternehmen erfolgten 
Übergabe von persönlichen Daten über Sie und /oder autorisierte Nutzer (die, abhängig vom anwendbaren Recht ohne Einschränkung 
beispielsweise Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, Informationen zu Handheld-Produkten, Informationen zu den Airtime 
Service Providern und Informationen über die Nutzung der BlackBerry-Lösung enthalten können) durch Ihre Nutzung Ihrer BlackBerry-
Lösung (oder Teilen derselben) und/oder Service oder damit verbundene Airtime Services, stimmen Sie der Erfassung, Nutzung, 
Verarbeitung, Übermittlung und/oder Offenlegung dieser Informationen durch RIM und/oder mit ihm verbundene Unternehmen zu, und 
Sie gewährleisten, dass Sie alle nach einschlägigem Recht erforderlichen Zustimmungen für die Offenlegung dieser persönlichen Daten 
an RIM sowie für die Erfassung, Verwendung, Verarbeitung, Übertragung und/oder Offenlegung derselben durch RIM eingeholt haben. 
Dazu zählt auch die Verwendung, Verarbeitung, Übertragung und/oder Offenlegung dieser Angaben an Ihren Airtime Service Provider 
und/oder an ein Mitglied der RIM-Unternehmensgruppe, das sich innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befindet, 
und zwar: (a) für die Zwecke des internen Gebrauchs der RIM-Unternehmensgruppe, einschließlich ohne Beschränkung: (i) um Ihre 
Bedürfnisse und Präferenzen zu verstehen, (ii) um neue Dienste und Produktangebote zu entwickeln bzw. bestehende zu verbessern 
und (iii) um die Geschäfte und den Betrieb von RIM zu verwalten und zu auszubauen; (b) für alle Zwecke, die mit den Bereichen 
Rechnungsstellung, Aktivierung, Bereitstellung, Wartung, Deaktivierung und/oder die Nutzung der BlackBerry-Lösung und/oder ähnlicher 
Produkte und Dienste durch Sie und/oder Ihre Autorisierten Nutzer (einschließlich Services) zusammenhängen; (c) um Ihnen und/oder 
Ihren Autorisierten Nutzern Upgrades und Updates der Software, Ankündigungen für Upgrades oder Updates, Drittanbieter-Software, 
Drittanbieter-Dateninhalte oder Drittanbieter-Services und/oder ähnliche Produkte und/oder Dienstleistungen (einschließlich die Services) 
bereitstellen zu können; (d) für alle Zwecke, die durch das anwendbare Recht erlaubt oder vorgeschrieben sind; und/oder (e) für alle 
anderen Zwecke, die in der dann gültigen Fassung der Datenschutzrichtlinien von RIM enthalten sind, die unter 
http://eu.blackberry.com/eng/legal aufgerufen werden können. Die Erfassung, Benutzung, Verarbeitung, Übermittlung und/oder 
Offenlegung Ihrer persönlichen Informationen und/oder die Ihrer Autorisierten Nutzer für die oben aufgeführten Zwecke werden unter 
strikter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien von RIM, der anwendbaren Datenschutzgesetze und der datenschutzrechtlichen Anzeige 
von RIM gemäß des Data Protection Act 1998 durchgeführt. RIM behält sich das Recht vor, seine Datenschutzrichtlinien nach eigenem 
Ermessen jederzeit abzuändern, und Sie erklären, dass Sie die Datenschutzrichtlinien von RIM regelmäßig nach neuen Informationen 
prüfen werden. Wenn Ihre persönlichen Daten Ihrem Airtime Service Provider offengelegt werden, finden die Datenschutzbestimmungen 
Ihres Airtime Service Providers oder des Airtime Service Providers Ihrer Autorisierten Nutzer oder, falls vorhanden, die Bestimmungen 
Anwendung, die sich auf die Erfassung, die Nutzung, die Verarbeitung, die Übermittlung und/oder Offenlegung persönlicher 
Informationen beziehen, die zwischen RIM und Ihrem Airtime Service Provider und/oder dem Airtime Service Provider Ihrer Autorisierten 
Nutzer vereinbart wurden. Sie sind verpflichtet, alle Personen zu informieren, deren persönliche Daten Sie an RIM weiterleiten, dass sie 
laut anwendbarem Recht und den anwendbaren Vorschriften das Recht haben, ihrer persönlichen Daten einzusehen und zu korrigieren. 
 



http://eu.blackberry.com/eng/legal
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Abtretung und Übertragung RIM kann dieser Vereinbarung unter der Voraussetzung übertragen, dass diese Übertragung zu 
Bedingungen erfolgt, die für Sie mindestens so vorteilhaft sind wie die in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen. Sie dürfen diese 
Vereinbarung nur nach vorherigem schriftlichen Einverständnis von RIM ganz oder teilweise übertragen (wobei dieses Einverständnis 
nach freiem Ermessen von RIM verwehrt oder von einer Bedingung abhängig gemacht werden kann), und jede Übertragung ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von RIM ist nichtig und nicht rechtsgültig. RIM kann alle im Rahmen dieser Vereinbarung zu 
erfüllenden Verpflichtungen direkt erfüllen oder diese Verpflichtungen teilweise oder ganz von seinen Auftragnehmern oder 
Subunternehmern, und/oder im Falle der Airtime Services, vom Airtime Service Provider seiner Tochtergesellschaften oder seiner 
verbundenen Unternehmen erfüllen lassen.  
 
Mitteilungen Soweit in dieser Vereinbarung nicht anders festgelegt, gelten alle Mitteilungen und andere Korrespondenz im Rahmen dieser 
Vereinbarung als ordnungsgemäß zugegangen, wenn sie in Schriftform erfolgt und persönlich oder durch einen Kurierdienst 
ausgehändigt oder, ausreichend frankiert, per Einschreiben oder einem gleichwertigen Service per Post aufgegeben wurden, adressiert 
an Sie unter der von Ihnen RIM bekannt gegebenen Rechnungsadresse bzw. an RIM unter der Anschrift Research In Motion UK Limited, 
36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, GB, einschließlich einer Kopie (welche keine vertragliche Mitteilung darstellt) an den 
Produktmanager von RIM unter gleicher Anschrift.  Zusätzlich zu dem Vorstehenden kann RIM Ihnen, nach seiner Wahl, Mitteilungen im 
Rahmen dieser Vereinbarung elektronisch zustellen.  Eine elektronische Zustellung an Sie gilt als erfolgt wenn die Mitteilung an eine von 
Ihnen an RIM mitgeteilte E-Mail Adresse gesandt wird. 
 
Höhere Gewalt. Ungeachtet aller anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung gilt eine Vertragspartei bei der Nichterfüllung ihrer 
Verpflichtungen bei Fälligkeit nicht als säumig, wenn diese Nichterfüllung auf Ursachen außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle 
zurückzuführen ist. Diese Bestimmung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie die Nichterfüllung einer Zahlungspflicht einer Partei an 
die andere Partei im Rahmen dieser Vereinbarung entschuldigt. 
 
Allgemeines 


i. Drittbegünstigte. Unterabsatz (g) der Klausel dieser Vereinbarung mit der Überschrift 
„Haftungsbeschränkung“ wirkt zugunsten der RIM-Begünstigten (wie unten beschrieben) und diese kann 
von Mitgliedern der RIM-Unternehmensgruppe und deren Geschäftsführern, leitenden Angestellten und 
Mitarbeitern durchgesetzt werden („RIM-Begünstigte“), als handele es sich bei diesen um Parteien der 
Vereinbarung, im Einklang mit diesem Abschnitt sowie mit den Bestimmungen des Contracts (Rights of 
Third Parties) Act 1999.  Sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich anders festgelegt, hat eine 
Person, die nicht Partei dieser Vereinbarung ist, keine Rechte im Rahmen des oben genannten Gesetzes.. 


ii. Verzicht auf Rechte. Ein Verzicht einer Partei auf Rechte aus dieser Vereinbarung, seien es Rechte 
aufgrund von Nichterfüllung, Verzug oder einem anderen Rechtsgrund, ist nur wirksam wenn ein solcher 
Verzicht schriftlich und mit Unterschrift einer dazu ermächtigten Person der Partei, gegen den dieser 
Verzicht geltend gemacht wird, erfolgt. Der Verzicht einer Partei auf die Durchsetzung einer der 
Bestimmungen dieser Vereinbarungen oder der Geltendmachung von Rechten im Einzelfall, stellt keinen 
Verzicht in Bezug auf andere Fälle dar. 


iii. Weitergeltung. Die in diesem Vertrag enthaltenen Bedingungen, Bestimmungen und Gewährleistungen, 
welche ihrem Sinn und Zusammenhang nach die Erfüllung dieser Vereinbarung durch eine oder durch 
beide Parteien überdauern sollen, bestehen nach Ablauf der Vereinbarung, nach Kündigung oder 
Beendigung dieser Vereinbarung fort. 


iv. Anwendbares Recht und Streitbeilegung. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen von England und 
Wales und ist in Übereinstimmung mit diesen auszulegen, mit Ausnahme des Kollisionsrechts. Die Parteien 
vereinbaren, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) auf diese 
Vereinbarung keine Anwendung findet.  


v. Schlichtung Sämtliche aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung oder aus einer Verletzung 
derselben entstehenden Meinungsverschiedenheiten oder Streitfälle, welche die Parteien nach in gutem 
Glauben geführten Verhandlungen nicht beilegen können, sind zuerst an die obere Managementebene der 
beiden Parteien zu verweisen. Die Parteien haben sich über ihre Vertreter der oberen Managementebene 
spätestens 30 (dreißig) Tage nach Verweis des Streitfalls an diese zu besprechen. Sind sie spätestens 30 
(dreißig) Tage nach dieser Besprechung nicht imstande, diese Meinungsverschiedenheit oder diesen 
Streitfall beizulegen, ist die Meinungsverschiedenheit oder der Streitfall durch ein endgültiges und 
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bindendes Schiedsverfahren beizulegen, welches in London, England, entsprechend der 
Schiedsgerichtsordnung (Rules of Arbitration) der Internationalen Handelskammer (International Chamber 
of Commerce) („Schiedsgerichtsordnung”) durch einen dieser Schiedsgerichtsordnung entsprechend 
ernannten und von beiden Parteien spätestens 30 (dreißig)Tage nach dieser Ernennung vereinbarten 
Schiedsrichter zu verhandeln ist. Falls keine Einigung über einer solche Ernennung zustande kommt, wird 
auf Antrag einer der Parteien ein Schiedsrichter vom Präsidenten der British Computer Society (oder von 
einer ordnungsgemäß in dessen Namen und Auftrag handelnden Person) ernannt. Falls die Bestimmung 
der obigen Klausel nach dem in Ihrer Rechtsordnung geltenden Recht unzulässig sind, wird das 
Schiedsverfahren: (i) in Wien, Österreich stattfinden, (ii) entsprechend der Schiedsgerichtsordnung (wie 
oben definiert) geschlichtet werden, und (iii) von einem entsprechend der Schiedsgerichtsordnung 
ernannten und innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach seiner Ernennung von den Parteien zu bestätigenden 
Schiedsrichter verhandelt werden. Falls keine Einigung über einer solche Ernennung zustande kommt, wird 
eine neutrale dritte Partei einen Schiedsrichter ernennen. Jede der Parteien hat für jeweils die Hälfte der 
Kosten des Schiedsverfahrens aufzukommen. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis seitens RIM 
dürfen Streitfälle zwischen den Parteien oder mit einer anderen Person als Ihnen nicht zusammengelegt 
werden. Ein Urteil über den vom Schiedsrichter gefassten Beschluss kann bei jedem zuständigen Gericht 
eingereicht werden. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmung hat RIM das Recht, bei einem 
zuständigen Gericht ein Verfahren, insbesondere Verfahren zur Erwirkung einer einstweiligen Verfügung, 
für folgende Ansprüche oder Streitigkeiten einzuleiten: (1) von Ihnen an RIM geschuldete Beträge in 
Verbindung mit Ihrem Erwerb der BlackBerry-Lösung oder eines Bestandteils derselben, falls zutreffend, 
sowie (2) Ihre tatsächliche oder drohende Verletzung der Absätze „Desktop Kryptographie Support”, 
„Nutzung Ihrer BlackBerry-Lösung”, „Software- und Dokumentationslizenz”, „Geistiges Eigentum”, 
„Exportbeschränkungen”, „Sicherheit”, „Vertraulichkeit”, „Kein Reverse Engineering” und „Folgen der 
Kündigung” dieser Vereinbarung. Sie verzichten unwiderruflich auf alle Einwände gegen die Zuständigkeit, 
des ungeeigneten Gerichtsstands oder ähnlicher Gründe und stimmen unwiderruflich der Zustellung von 
Ladungen und Klagen per Post oder auf eine andere nach einschlägigem Recht zulässige Weise zu. 
Ebenso stimmen Sie der Zuständigkeit der in England befindlichen Gerichte für alle aus oder in Verbindung 
mit dieser Vereinbarung entstehenden Ansprüche unwiderruflich zu und unterwerfen sich derselben. Die 
Parteien vereinbaren insbesondere, dass bei Eintritt eines Streitfalls im Rahmen dieser Vereinbarung, der 
bei Gericht beizulegen ist, dieser Streitfall nicht in einem Verfahren mit Geschworenen verhandelt werden 
soll. Die Parteien verzichten hiermit auf das Recht auf ein Geschworenenverfahren in allen 
Angelegenheiten, die sich aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben. 


vi. Salvatorische Klausel Erweist sich eine Bestimmung dieser Vereinbarung oder Teile derselben in einer 
Rechtsordnung als ungültig oder nicht durchsetzbar, dann wirkt sich diese Feststellung bezüglich der 
Bestimmung weder: (a) auf die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden 
Bestimmungen dieser Vereinbarung aus, noch (b) auf die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit 
dieser Bestimmung in einer anderen Rechtsordnung aus, und diese Bestimmung (oder Teile derselben) 
wird zunächst nur eingeschränkt, wenn möglich, und nur im Anschluss ganz ausgeschlossen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Vereinbarung gültig und durchsetzbar zu machen. 


vii. Sprache Falls diese Vereinbarung aus dem Englischen in eine andere Sprache übersetzt wird, hat die 
englische Version in jenem Umfang Vorrang, in welchem zwischen der Bedeutung der englischen Version 
und der Bedeutung der Übersetzung ein Widerspruch besteht. Soweit gesetzlich in Ihrer Rechtsordnung 
nicht untersagt, sind alle Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren, 
Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren in englischer Sprache durchzuführen, insbesondere sämtliche 
Korrespondenz, Offenlegung, Vorlagen, Einreichungen, Schriftsätze, mündliche Eingaben, Beweisführung, 
mündliche Beweisführung, Anordnungen oder Urteile. 


viii. Widersprüche Sollte zwischen diesem Vertrag und einer in der Verpackung eines beliebigen Bestandteils 
der BlackBerry-Lösung enthaltenen Softwarelizenz- oder Endnutzervereinbarung ein Widerspruch 
bestehen, gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung im Umfang des Widerspruchs. Sollte zwischen 
diesem Vertrag und einer in Verbindung mit einem Update oder einer Aktualisierung der Software 
gelieferten Softwarelizenz- oder Endnutzervereinbarung ein Widerspruch bestehen, gelten die 
Bestimmungen jener Endnutzervereinbarung im Umfang des Widerspruchs. Im Fall eines Widerspruchs 
zwischen der in der Verpackung eines beliebigen Bestandteils der BlackBerry-Lösung enthaltenen 
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Dokumentation und Ihrer BlackBerry-Lösung für das jeweilige RIM-Produkt oder Art und Version einer 
Software, gelten die Bestimmungen der Dokumentation im Umfang des Widerspruchs. 


ix. Keine Nebenabreden. Diese Vereinbarung stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien 
hinsichtlich des Vereinbarungsgegenstands dar, und es bestehen keine anderweitigen Bestimmungen, 
Darstellungen, Gewährleistungen, Zusagen, Nebenabreden oder andere Vereinbarungen als diese 
zwischen den Parteien die die Software betreffen. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmung kann die 
Verwendung anderer Bestandteile Ihrer BlackBerry-Lösung anderen zwischen den Parteien geschlossenen 
Vereinbarungen unterliegen. Diese Vereinbarung ersetzt alle vorausgegangenen oder gleichzeitigen 
Verständnisse, Kommunikationen, Darstellungen, Gewährleistungen, Zusagen, Vereinbarungen und 
Nebenvereinbarungen zwischen den Parteien, ob mündlich oder schriftlich getätigt, im Hinblick auf den  
Gegenstand dieser Vereinbarung. Sie erkennen an, dass Ihrer Entscheidung zum Abschluss dieser 
Vereinbarung keine dieser vorangegangenen Abmachungen zugrunde liegt. Diese Vereinbarung kann bei 
beidseitigem Einverständnis der Parteien jederzeit geändert werden. Außer in den Fällen, wo dies vom 
anwendbaren Recht ausdrücklich untersagt ist, behält sich RIM das Recht vor, diese Vereinbarung zu 
ändern, um entweder Änderungen der Geschäftspraktiken , so lange diese Änderungen nicht wesentlich 
Ihre Rechte und Pflichten beeinträchtigen , oder Änderungen oder Forderungen von Gesetzen Rechnung 
zu tragen, wobei Ihnen eine zeitlich angemessene Ankündigung entweder elektronisch (wie im Abschnitt 
Mitteilungen aufgeführt) zugeht oder durch Benachrichtigung unter 
http://www.blackberry.com/legal/index.shtml. Falls Sie nach Mitteilung der Änderung für mehr als sechzig 
(60) Tage die Software und/oder den Service weiterbenutzen oder Sie nicht innerhalb von sechzig (60) 
Tagen nach Erhalt der Ankündigung der Änderung nicht legalinfo@rim.com kontaktiert haben, um sich 
nach Ihren Wahlmöglichkeiten zu erkundigen, gelten diese Änderungen als von Ihnen angenommen. 


x. Gesetzeskonformität Sie sind auf Ihre Kosten für die Einholung und Aufrechterhaltung sämtlicher für die 
Ausfertigung und Erfüllung dieser Vereinbarung und aller damit zusammenhängender 
Lizenzvereinbarungen von den Behörden oder dem anwendbaren Recht in Ihrem Hoheitsgebiet 
vorgeschriebenen Lizenzen, Eintragungen und Genehmigungen verantwortlich. Insbesondere und zur 
Beseitigung von Zweifeln, wird hier bestimmt, dass Sie alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu 
befolgen und die erforderlichen Lizenzen, Eintragungen und Genehmigungen der zuständigen Behörden 
für die Einfuhr von Software, welche kommerzielle Verschlüsselung oder andere von dem Anwendbaren 
Recht vorgeschriebene Sicherheitsfunktionen enthält, zu beschaffen haben. Sie haben RIM alle 
Zusicherungen zu leisten und offiziellen Dokumente zur Verfügung zu stellen, die RIM in periodischen 
Abständen anfordern kann, um sich von Ihrer Einhaltung dieser Verpflichtung zu überzeugen.  


 
Zusammenlegung von Vereinbarungen Um sicherzustellen: a) dass gleiche Bedingungen auf die Desktop Software, die Server-Software 
und die BlackBerry Handheld-Software angewendet werden, wenn sie als Teil Ihrer BlackBerry-Lösung benutzt werden; und b) das 
Klarheit besteht, welche Lizenzlaufzeiten auf die BlackBerry Handheld-Software Anwendung finden, wenn diese als Teil Ihrer BlackBerry-
Lösung benutzt wird, ungeachtet der Tatsache, wie Sie diese BlackBerry Handheld-Software aktiviert haben, STIMMEN SIE DURCH 
IHRE ANNAHME DER BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG WIE OBEN BESCHRIEBENEN WEISE ZU, DASS DIESE 
VEREINBARUNG ALLE VORHERIGEN BESTEHENDEN BLACKBERRY-ENDVERBRAUCHER/SOFTWARELIZENZEN UND 
BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER-SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNGEN IN DEM UMFANG ERSETZT, IN DEM DIESE 
VEREINBARUNGEN ANDERWEITIG ZUM ZEITPUNKT DER ANNAHME DIESER VEREINBARUNG AUF SOFTWARE 
ANWENDBAR WAREN, DIE TEIL IHRER BLACKBERRY-LÖSUNG SIND. Alle Verweise auf die BlackBerry Endverbraucher-/Software-
Lizenz oder die BlackBerry Enterprise Server-Software-Lizenzvereinbarung in anderen Vereinbarungen oder Dokumentationen, die Sie 
mit RIM für eine BlackBerry-Lösung abgeschlossen haben, gelten als Verweise auf diese BlackBerry-Softwarelizenzvereinbarung (es sei 
denn, dies wäre im jeweiligen Kontext unsinnig, z. B. wenn, wie in dieser Bestimmung, eine Unterscheidung gemacht werden soll 
zwischen vorherigen bestehenden Vereinbarungen und den BlackBerry Softwarelizenzvereinbarungen, dann würden Verweise auf 
vorherige bestehende Vereinbarungen nicht als Verweise auf diese BlackBerry-Softwarelizenzvereinbarung gelten). Alle Änderungen 
oder Zusätze zu vorherigen bestehenden BlackBerry Endverbraucher-/Softwarelizenzen oder BlackBerry Enterprise Software 
Lizenzvereinbarungen, in deren Rahmen RIM Software an Sie geliefert hat, gelten als Änderungen oder Zusätze zu dieser BlackBerry 
Software-Lizenzvereinbarung. SOLLTEN SIE IM HINBLICK AUF DIE BEDINGUNGEN DIESES VEREINBARUNG FRAGEN ODER 
BEDENKEN HABEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE RIM UNTER: legalinfo@rim.com. 



http://www.rim.net/

mailto:legalinfo@rim.com



